
Protokoll/Vermerk

Ehe- und Familienstreitsachen

✓ Protokollaufnahme notwendig (§§ 113 I 2 FamFG i.V.m. § 159 ZPO)

✓ gleiche Vorschriften wie im Zivilprozess

✓ i.d.R. ohne Protokollführer → RI kann gem. § 159 I ZPO einen 

Protokollführer anfordern



Protokoll/Vermerk

Familiensachen der freiwilligen Gerichtsbarkeit

✓ das Gericht hat über die Anhörung ein Vermerk zu fertigen 

(§ 28 IV 1 FamFG)

✓ wesentliche Vorgänge über die Termine und persönlichen 

Anhörungen sind aufzunehmen (§ 28 IV 2 FamFG)

✓ UdG zur Dokumentation, wenn dies aufgrund des zu erwartenden 

Umfangs des Vermerks, in Anbetracht der Schwierigkeit der Sache 

oder aus einem sonstigen wichtigen Grund erforderliche ist 

(§ 28 IV 1 FamFG)
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